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Vorwort 

A m 8. September 2003 vollendete Wolf  gang Rüfner  sein 70. Lebensjahr. Dieser 
Geburtstag könnte als Anlass für Festschriften der unterschiedlichsten themati-
schen Ausrichtung zu Ehren des Jubilars dienen. Der Bl ick auf seine zahlreichen 
Veröffentlichungen  legt es gleichermaßen nahe, sein Schaffen  im verfassungsrecht-
lichen Kontext, im Verwaltungsrecht und in der Verwaltungsrechtsgeschichte, vor 
allem aber auch im Sozialrecht zu würdigen. Gleichwohl werden mit der vorlie-
genden Festschrift  seine Leistungen auf dem Gebiet des Staatskirchenrechts in den 
Vordergrund gestellt. Das hängt zunächst damit zusammen, dass die Festschrift  zu 
einer Zeit erstellt und überreicht wird, in der Wolfgang  Rüfner  als Geschäftsführen-
der Direktor des Instituts für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands die Ar-
beit an staatskirchenrechtlichen Fragen zu seiner zentralen Aufgabe gemacht hat. 
In seinem staatskirchenrechtlichen Wirken werden zudem verschiedene Wesens-
züge deutlich, die für  Wolf  gang Rüfner  von denjenigen, die mit ihm Kontakt haben, 
als besonders prägend empfunden werden mögen. Einerseits fest verwurzelt im 
katholischen Glauben, verlässt ihn andererseits nie die Fähigkeit zu wissenschaft-
lich kritischer Reflexion. Sie führt  ihn, wie er selbst in Würdigung seines akademi-
schen Lehrers Ulrich  Scheuner  aus Anlass von dessen 70. Geburtstag formuliert 
hat, zum „Sinn für Maß und Mitte". 

Der Kirche hat er schon früh wertvolle Dienste durch seine Beteiligung an wich-
tigen Verfahren  vor den Gerichten bis hin zum Bundesverfassungsgericht  sowie 
durch beratende Tätigkeit geleistet. In Anerkennung seiner Verdienste wurde ihm 
das Komturkreuz des päpstlichen Gregoriusordens überreicht. Seine jetzige Auf-
gabe am Institut für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands steht in der 
Kontinuität dieses Wirkens. Seine staatskirchenrechtlichen und kirchenrechtlichen 
Überlegungen führen häufig zum Brückenschlag zwischen den zahlreichen Aspek-
ten seines wissenschaftlichen Wirkens. Hier seien nur die vielfältigen Veröffentli-
chungen zu sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen mit kirchlichem Bezug 
erwähnt, ebenso die Beiträge zum kirchlichen Dienst- und Arbeitsrecht und zur 
Zuständigkeit staatlicher Gerichte in kirchlichen Angelegenheiten im Handbuch 
des Staatskirchenrechts. 

Wolfgang  Rüfner  entstammt der Familie des Professors  der Philosophie Vinzenz 
Rüfner.  Er wird am 8. September 1933 in Hanau am Main geboren. Seine Schulzeit 
verbringt er in Bamberg, wo er am Humanistischen Neuen Gymnasium im Juli 
1952 die Reifeprüfung  ablegt. Das Hochschulstudium beginnt er im Wintersemes-
ter 1952/53 an der Universität Würzburg als Student der Philosophie. Nach einem 
Studienortwechsel nach Bonn im Sommersemester 1953 nimmt er dort im Winter-
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semester 1953/54 neben dem Philosophiestudium das Studium der Rechtswissen-
schaften auf. Im Jahre 1957 legt er sein Erstes Juristisches Staatsexamen ab und 
tritt im gleichen Jahr in den Referendardienst  des Landes Nordrhein-Westfalen  ein. 
Im Mai 1961 legt er sein Doktorexamen ab, mit einer Arbeit unter dem Titel „Ver-
waltungsrechtsschutz in Preußen von 1749 bis 1842", die 1962 erscheint. Nach 
dem Zweiten Juristischen Staatsexamen im Jahre 1961 nimmt er zum November 
des gleichen Jahres die Aufgaben eines Wissenschaftlichen Assistenten am Institut 
für Völkerrecht der Universität Bonn wahr, an dem er im Juni 1962 zum Wissen-
schaftlichen Assistenten ernannt wird. A m 15. Mai 1966 wird er an der Rechts-
und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn auf Grund der von Ul-
rich  Scheuner  betreuten Schrift  „Formen öffentlicher  Verwaltung im Bereich der 
Wirtschaft"  habilitiert und erhält die Lehrbefugnis für Staats- und Verwaltungs-
recht. Im Sommersemester 1967 führt  ihn ein Lehrauftrag  für deutsches öffentli-
ches Recht an die Universität Lausanne. Es folgt eine Lehrstuhlvertretung an der 
Universität Saarbrücken im Wintersemester 1967/68. Er erhält Rufe nach Inns-
bruck, Graz und Kiel und folgt schließlich dem Ruf an die Universität Kiel. A m 
30. Oktober 1969 wird Wolf  gang Rüfner  zum ordentlichen Professor  an der Juristi-
schen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel ernannt. In den Jahren 
1975 bis 1977 ist er Dekan seiner Fakultät und folgt im Jahre 1979 einem Ruf an 
die Universität des Saarlandes. In Saarbrücken erreicht ihn im Jahre 1984 ein Ruf 
an die Universität zu Köln auf den Lehrstuhl für Öffentliches  Recht und Kirchen-
recht. Zum 1. Apr i l 1985 wird er zum Direktor des Instituts für Kirchenrecht und 
rheinische Kirchenrechtsgeschichte der Universität zu Köln ernannt. Schon kurz 
nach seiner Berufung wählt ihn die Rechtswissenschaftliche Fakultät zum Dekan. 
Dieses Amt bekleidet er von 1986 bis 1988, somit auch in der mit besonderen Be-
lastungen verbundenen Zeit der 600-Jahr-Feier der Kölner Universität. Nach seiner 
Emeritierung im Herbst 1998 schließlich wird Wolf  gang Rüfner  in der Nachfolge 
von Joseph Listi  zum Geschäftsführenden  Direktor des Instituts für Staatskirchen-
recht der Diözesen Deutschlands berufen. Hier arbeitet er seither hauptamtlich an 
Fragen von „Kirche und Religion im sozialen Rechtsstaat". Gleichwohl ist er als 
Autor rechtswissenschaftlicher  Beiträge auf den verschiedenen Gebieten des Öf-
fentlichen Rechts, als Gutachter sowie Sachverständiger bei komplexen Rechts-
problemen und als Vortragsredner  bei Fachtagungen nach wie vor viel gefragt. 
Sein wissenschaftliches Werk ist durchaus noch nicht vollendet. Der 70. Geburts-
tag ist deshalb nicht mehr als ein Anlass, ihm in Hochachtung und Dankbarkeit 
diese Festschrift  zu überreichen. 

Köln, im Apri l 2003 Stefan  Muckel 
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Die Kirchensteuer als gemeinsame Angelegenheit 
von Staat und Kirche 

Von Peter Axer 

Die Kirchensteuer ist die ergiebigste und wichtigste Finanzquelle der Kirchen1. 
Ausdrücklich gewährt das Grundgesetz den als Körperschaft  des öffentlichen 
Rechts organisierten Religionsgemeinschaften das Recht, aufgrund bürgerlicher 
Steuerlisten nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften  Steuern zu erheben. In-
soweit stellt die Kirchensteuer ein finanzverfassungsrechtliches  Unikat dar, als die 
Steuerhoheit nicht vom Staat selbst, sondern von außerstaatlichen, gesellschaftli-
chen Kooperationen wahrgenommen wird 2 . In der Praxis wird die Kirchensteuer 
heute als Annexsteuer zur Einkommensteuer erhoben, regelmäßig in Höhe von 8 
oder 9% der geschuldeten Einkommensteuer. Selbst wenn andere Ausgestaltungen 
der Kirchensteuer möglich sind, etwa als Zuschlag zum Grundsteuermeßbetrag 
oder als Kirchgeld nach festen oder gestaffelten  Beträgen, stammen über 98% des 
Kirchensteueraufkommens aus der in Abhängigkeit zum Einkommen erhobenen 
Kirchensteuer. 

Der Einzug der Kirchensteuer vom Einkommen erfolgt - mit Ausnahme Bay-
erns, wo eigene Kirchensteuerämter existieren3 - durch die staatlichen Finanz-
ämter. Schon dieses, verfassungsrechtlich  nicht gebotene, aber zulässige Verfah-
ren4 weist auf die engen Verbindungen zwischen Staat und Kirche bei der Steuerer-

1 Zur Bedeutung der Kirchensteuer für die katholische Kirche: Wolfgang  Rüfner,  Kirchen-
steuer, in: Axel v. Campenhausen / Ilona Riedel-Spangenberger/Reinhold Seibott (Hg.), Le-
xikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, Bd. 2, 2002, S. 520 ff.;  allgemein: Felix  Hammer, 
Rechtsfragen der Kirchensteuer, 2002, S. 78 ff.  - Zur Kirchenfinanzierung  in Deutschland: 
Josef  Isensee, Die Finanzquellen der Kirchen im deutschen Staatskirchenrecht, JuS 1980, 
S. 94 ff.;  Heiner Marré,  Die Kirchenfinanzierung  in Kirche und Staat der Gegenwart, 3. Aufl. 
1991, S. 31 ff.;  jüngst: Klaus  Blaschke,  Die Kirchenfinanzierung  in Deutschland, ZevKR 47 
(2002), S. 395 ff.;  Carsten  Frerk,  Finanzen und Vermögen der Kirchen in Deutschland, 2002. 

2 Trotz des Status einer Körperschaft  des öffentlichen  Rechts sind die Kirchen nicht in die 
Staatsorganisation eingebunden und nehmen keine Staatsaufgaben wahr (BVerfGE 18, 385 
(386); 42, 312 (332 f.); 66, 1 (19 f.)); sie stehen vielmehr dem Staat als Teil der Gesellschaft 
gegenüber (BVerfGE 102, 370 (387)). 

3 Art. 17 BayKirchStG. Vgl. dazu Heiner Marré,  Das kirchliche Besteuerungsrecht, in: 
Joseph Listi/Dietrich Pirson (Hg.), Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, Bd. 1, 2. Aufl. 1994, S. 1101 (1136). 

4 Wolf  gang Rüfner,  Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit  der Kirchensteuer, NJW 1971, 
S. 15 (18); vgl. auch:. BVerfGE 44, 103 (103 f.); BayVerfGH, JZ 1968, S. 179 ff.;  Axel 
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hebung hin, die bereits im Grundgesetz angelegt sind, wenn es den Kirchen er-
laubt, ihre Steuer „aufgrund bürgerlicher Steuerlisten" und „nach Maßgabe des 
Landesrechts" zu erheben. Aufgrund des schon verfassungsrechtlich  vorgesehenen 
Zusammenwirkens von Staat und Kirche bei der Kirchensteuererhebung gehört die 
Kirchensteuer zu den „res mixtae", zu den „gemeinsamen Angelegenheiten" von 
Staat und Kirche5. 

I. Kirchensteuer in der Kritik 

Das Zusammenwirken von Staat und Kirche gerade bei der Kirchensteuer stößt 
allerdings auf heftige Kr i t ik 6 . Diese speist sich zum einen aus einer laizistischen 
Haltung, nach der die Kirchensteuer nur als ein Beispiel für einen Verstoß gegen 
das strikt verstandene Gebot der Trennung von Staat und Kirche dient; zum ande-
ren gründet sie aber auch in Bedenken, die sich speziell und ausschließlich gegen 
die Kirchensteuer als Finanzierungsform richten, ohne damit gleich das gesamte 
System des deutschen Staatskirchenrechts, wie es zur Zeit praktiziert wird, in Fra-
ge stellen zu wollen. Bei der Kirchensteuer verbinden sich Fundamental- und De-
tailkritik. Die Kirchensteuer gilt als unzeitgemäßes, der Epoche vergangenen 
Staatskirchentums entstammendes Relikt, das die überkommene Verbindung von 
Thron und Altar aufrecht erhalte, obwohl das Grundgesetz die Trennung von Staat 
und Kirche verlange und den Staat zu religiös-weltanschaulicher Neutralität ver-
pflichte 7. 

Nach Ansicht seiner Kritiker handelt es sich bei der Kirchensteuer um ein über-
holtes Privileg, das gleichheitswidrig nur den als Körperschaften  des öffentlichen 
Rechts organisierten Religionsgemeinschaften gewährt werde. Vor dem Hinter-
grund, daß immer weniger Bürger einer steuerberechtigten Kirche angehören, lasse 

v. Campenhausen, in: Hermann v. Mangoldt/ Friedrich Klein / Christian Starck (Hg.), Das 
Bonner Grundgesetz, Bd. 3, 4. Aufl. 2001, Art. 140 GG/137 WRV Rn. 291; Dirk  Ehlers,  in: 
Michael Sachs (Hg.), Grundgesetz, 3. Aufl. 2002, Art. 140 GG/137 WRV Rn. 24. 

5 Ständige Rechtsprechung. Vgl. nur: BVerfGE 19, 206 (217); 73, 388 (399). - Zum Be-
griff  der gemeinsamen Angelegenheiten Dirk  Ehlers,  Die gemeinsamen Angelegenheiten von 
Staat und Kirche, ZevKR 32 (1987), S. 158 (171 ff.). 

6 Darstellung der Kritik etwa bei: Axel  v. Campenhausen, Staatskirchenrecht, 3. Aufl. 
1996, S. 270 ff.;  Norbert  Feldhoff,  Kirchensteuer in der Diskussion, 1996, S. 9 ff.,  49 ff.; 
Christoph  Link,  Kirchensteuer, in: Evangelisches Staatslexikon, 3. Aufl. 1987, Sp. 1695 
(1703 ff.);  Ulrich  Scheuner,  Kirchensteuer und Verfassung, ZRP 1969, S. 195 ff.;  Hermann 
Weber,  Kirchenfinanzierung  im religionsneutralen Staat, NVwZ 2002, S. 1443 (1454 f.), je-
weils mit weiteren Nachweisen. - Kritik an der Kirchenfinanzierung  insgesamt jüngst etwa 
bei Christian Sailer,  Die staatliche Finanzierung der Kirchen und das Grundgesetz, ZRP 
2001, S. 80 ff. 

7 Markus  Kleine,  Institutionalisierte Verfassungswidrigkeiten  im Verhältnis von Staat und 
Kirchen unter dem Grundgesetz, 1993, S. 212 ff.,  sieht die verfassungsrechtliche  Regelung 
über die Kirchensteuer als verfassungswidriges  Verfassungsrecht  an. Dagegen zu Recht etwa: 
Bernd  Jeand'Heur/Stefan  Korioth,  Grundzüge des Staatskirchenrechts, 2000, Rn. 262; We-
ber  (Fn.  6), S. 1443 (1446 f.). 
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sich die Privilegierung nicht mehr rechtfertigen.  Zwar sei nicht zu übersehen, daß 
die Kirchen auch zahlreiche soziale, caritative und kulturelle Aufgaben wahrneh-
men, doch erfordere  dies nicht den Kirchensteuerzwang. Eine Finanzierung dieser 
Aufgaben könne auch durch eine allgemeine Kultussteuer erfolgen, wie sie derzeit 
in Italien oder Spanien erhoben wird. In diesen Ländern können Steuerpflichtige 
einen Teil ihrer ohnehin geschuldeten Einkommensteuer - in Italien 0,8%, in Spa-
nien etwa 0,5% - durch eine entsprechende Angabe in ihrer Steuererklärung ent-
weder kirchlichen oder anderen, vom Staat festgelegten sozialen oder kulturellen 
Zwecken widmen8 . Fehlt eine Erklärung, wem die Kultussteuer zufließen soll, 
wird beispielsweise in Italien diese im Verhältnis der Beträge aufgeteilt, für die 
eine Zweckbindung vorgenommen wurde9. 

In Anlehnung an die Kultussteuer wird in Deutschland das Modell einer „bür-
gerschaftlichen Kultursteuer" als „Reformmodell  für die Gemeinwohlfinanzierung 
in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft" diskutiert. Aufgrund ei-
nes weitgehend singulären Charakters der deutschen Kirchensteuer in Europa -
obwohl vergleichbare Gestaltungen in einzelnen Schweizer Kantonen sowie in ei-
nigen nordeuropäischen Ländern existieren10 - soll sich das als anachronistisch 
bezeichnete deutsche Kirchensteuersystem auf Dauer sowieso nicht mehr halten 
lassen. Schon deshalb sei es notwendig, offensiv  über ein fortschrittliches,  in Euro-
pa bereits praktiziertes System der Kultussteuer nachzudenken, das der Selbstver-
antwortung mündiger Bürger eher gerecht werde als die Kirchensteuer 11. 

Skepsis gegenüber der Kirchensteuer besteht auch in den Kirchen selbst. Neben 
der grundsätzlichen Frage, ob sich die Kirchensteuer überhaupt mit dem Postulat 
christlicher Armut vereinbaren läßt1 2 , erheben sich Bedenken im Hinblick auf den 
mit dem Instrument der Steuer verbundenen Zwang. Die mit Zwangsmaßnahmen 
belegte Pflicht zur Geldleistung wird als mit dem Wesen der Kirche unvereinbar 
empfunden 13. Das bürokratisch-anonyme Einzugsverfahren,  das „lautlose Staats-
inkasso" durch die Finanzämter, widerspreche einer mitgliedschaftlich-persönli-
chen, seelsorgerischen Bindung an die Kirche 1 4 . 

8 Dazu Hammer  {Fn.  1), S. 113 f. 
9 Hammer  (Fn. 1), S. 113 f. 
1 0 Überblick über die Kirchenfinanzierung  im Ausland bei: Hammer  (Fn. 1), S. 90 ff.;  Eu-

gen Kleindienst  /  Josef  Binder,  Das Finanzwesen der katholischen Kirche in den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, BayVBl. 1999, S. 197 ff.;  Marré  (Fn. 3), S. 1106 ff.;  ders.,  Die 
Systeme der Kirchenfinanzierung  in Ländern der Europäischen Union und in den USA, 
ZevKR 42 (1997), S. 338 ff. 

11 Weber  (Fn. 6), NVwZ 2002, S. 1443 (1454 f.). 
1 2 Dazu: Peter  Neuner,  Thesen zum Problem der Kirchensteuer aus dogmatisch ekklesiolo-

gischer Sicht, in: Friedrich Fahr (Hg.), Kirchensteuer, 1996, S. 143 ff.,  der auf Lukas 6, 20-26 
und die Armutsbewegungen des Mittelalters verweist. Vgl. auch: Feldhoff  (Fn.  6) S. 62 ff. 

13 Vgl. dazu Gerhard  Robbers,  Förderung der Kirchen durch den Staat, in: Joseph Listi/ 
Dietrich Pirson (Hg.), Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
Bd. 1, 1994, S. 867 (887 f.). 




